
Name:        .....................................              Datum:  ................................ 
 
Anschrift:  ..................................... 
 
        ..................................... 
 
Tel.   ..................................... 
 
E-Mail  ..................................... 
 
 
Stadtgemeinde Mödling 
Stadtbauamt 
Pfarrgasse 9 
2340 Mödling 
 
Hiermit erstatte/n ich/wir*) 
 

A N Z E I G E 
 
 

über die beabsichtigte Ausführung des folgenden, anzeigepflichtigen Vorhabens 

nach § 15, Z ......... NÖ Bauordnung 2014, Adresse............................................................... 

auf dem Gdst............................, EZ. ..............................., KG Mödling........................................ 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

Es ist mir/uns*) bekannt, dass mit der Ausführung der Arbeiten erst 6 Wochen nach Erstattung dieser 
Bauanzeige begonnen werden darf, sofern die Baubehörde nicht 
 

• die Vorlage weiterer Unterlagen fordert 

• die notwendige Einholung eines Gutachtens mitteilt 

• oder die Ausführung des Vorhabens bescheidmäßig untersagt. 
 
Beilagen: maßstäbliche Darstellung (2-fach) 

Beschreibung (2-fach) 
 

*)Nichtzutreffendes streichen! 

     
       ……………………………………………………….. 
            Unterschrift/en: 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die in diesem Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Bearbeitung des Antrages von der Stadtgemeinde Mödling gespeichert und verarbeitet werden.  
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die in diesem Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Bearbeitung an andere Behörden weitergegeben werden, sofern es die Bearbeitung des Antrages erfordert. 
 
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausnahmslos im Rahmen der dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung und dem Datenschutz-Anpassungsgesetz in der geltenden 
Fassung.   

 
Hinweis:  
Die Eingabegebühr von EUR 21,00 ist bei Erledigung des Ansuchens - unabhängig davon, ob eine bewilligende oder abweisende 
Kenntnisnahme ergeht - binnen 14 Tagen an die Stadtgemeinde Mödling zu bezahlen. 


